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Der Gehalt an Flüchtiger Säure darf für 

österreichische Weine folgende gesetzlichen 
Grenzwerte nicht übersteigen: 

 
 

Weiße Weine und Rosé (Qualitätsweine, Kabinettweine, 
Spätlese):  1,08 g/l 
 
 

Rote Weine (Qualitätsweine, Kabinettweine, 
Spätlese):   1,2 g/l 
 
 

Beerenauslese, Eiswein:  1,8 g/l 
 
 

Ausbruch, Trockenbeerenauslese und Strohwein: 2,4 g/l 
 
 
Der Gehalt an Flüchtiger Säure darf folgende Werte nicht überschreiten (Verordnung (EG) Nr. 
1493/1999 vom 17. Mai 1999):  
 
18 Milliäquivalent je Liter bei teilweise gegorenem Traubenmost, Weißwein und Roséwein  
 
20 Milliäquivalent je Liter bei Rotwein. Ausnahmen können für bestimmte Qualitätsweine b. A. 
vorgesehen werden.  
 
Abweichend von Anhang V Abschnitt B Nummer 1 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 wird der 
Höchstgehalt an Flüchtiger Säure auf folgende Werte bei österreichischem Wein festgesetzt 
(Verordnung [EG] Nr. 423/2008 der Kommission vom 8. Mai 2008 mit Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung [EG] Nr. 1493/1999 des Rates und zur Einführung eines Gemeinschaftskodex der 
önologischen Verfahren und Behandlungen): 
  
• 30 Milliäquivalent pro Liter Qualitätswein b. A., der als „Beerenauslese“ oder „Eiswein“ bezeichnet 
werden darf,  
 
• 40 Milliäquivalent pro Liter Qualitätswein b. A., der als „Ausbruch“, „Trockenbeerenauslese“ oder 
„Strohwein“ bezeichnet werden darf.  
 
 
Quelle: Der Winzer / Fachartikel / Flüchtige Säure minimieren 
Autor: DI Harald Scheiblhofer und Dr. Reinhard Eder  29.07.2011 
 

http://www.der-winzer.at/?id=2500%2C5007702%2C%2C2346%2CeF9LRVlXT1JEX0FbMF09MTIw 

 
 

Mit den besten Empfehlungen aus dem Weinlabor Guntramsdorf von Othmar Frühwirth 

www.lagerhaus-wienerbecken.at 


